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Grundlinien eines kirchlichen
Verfassungsgesetzes

besonders WAasSs die rechtliche Oofrm un uch dieIm Zusammenhang mit der Reform des Codex Ju-
I1S anon1cC1 ist die Idee aufgetaucht, ein behandelten Materien anlangt. Dieses Vorbild hat
irchliches Verfassungsgesetz schafien, das für aber seline Grenzen. UDen Grundgedanken der
die rche, die lateinische w1e€e die otrientali- Volkssouveränität kannn die Kirchenverfassung
sche, gemeinsam un fundamental ist (Diese Mög- nicht übernehmen, da S1e weder VO olk och

auch 1n ihrem eigentlichen Kern VO den kirchli-lichkeit wurde uch VO  } aps Paul VI der Kom:-
mission für die Revision des C6 1965 chen Autoritätsträgern, sondern VO:  a Christus
votrgelegt).! Dieser Gedanke nthält wel Tenden- selbst ausgeht. S1e 1st bestimmt VO  = der geistlichen
ZECN, die sich nıcht Zanz decken einmal möchte 11a Natur der einen Kirchengewalt, die Christus den
ine gesetzliche Basıs schaflen, die FÜr alle e1ile der Priester, Hıirten und Propheten vertritt, un nıcht
FCHeE, derzeit für die otrientalischen und für die la- sehr VO  a der Gewaltenteilung der modernen
teinische Kirche, 1in Zukunft aber uch für die VeLI- Staatsverfassung; die Ämterordnung ist weltge-
schieden gepragten e1le der Westkirche gleich hend Wn das go  c  € ecCc vorgegeben; ein
unı gemeinsam ist Anderseits chwebtel doch allfälliger Grundrechtskatalog müßte VOL allem
uch das staatlicher Verfassungsurkunden unetzNUr geistliche Rechte sichern, und dgl
VOL ugen, die die tecCc. Grundstruktur fest- Schließlich müßte positivistische LTendenzen
egen un:! insbesondere die Grundrechte des e1n- klargestellt werden, daß die Kirche VO nfang
zelnen sichern wollen DDaraus erg1ibt sich bereits die ihre Verfassung hatte, die ÜLG einen Verfassungs-
orfrage nach der Berechtigung einer analogen kodex NUur formuliert, ausgedrückt un näher be-
Rechtsbildung in der Kirche stimmt wIird.

DiIe KE1igennatur des kirchlichen Verfassungsge-
SELZES müßte sich insbesondere ıol seiner Einstel-Dize F2geNnNatur PINES kirchlichen Verfassungs- Jung ZUTLTC rage derDemokratie 1n derCzeigen.ZESCTZES Es lassen sich weder demokratische Prinzipien und

Die Theorie des Kirchenrechts HFormen ohne welteres auf die Kirche anwenden,allgemeine
schwankt heute „wischen den Extremen der « KEnt- och wird iNall alles demokratische Gedankengut

Aaus der Kıirche verbannen dürfen 1elmenr sallı C5,theologisierung » und der « Entjuridifizierung »
(Entrechtlichung). Immer mehr ber sich die die 1m Konzil begonnene Neubesinnung auf die
Auffassung ufrc. daß das Kirchenrecht der Natur christlichen Werte des Dienstes, der Kollegialität

un: der Brüderlichkei stärker 1n das Kirchenrechtder Kıirche entspricht, die ine omplexe Wiırklich-
keit Aaus einem göttlichen und einem menscC. eindringen lassen. ögen e1 scheinbar
Element ist, w1e das Vatikanum 11 So ist das manche demokratische Formen 1in der Kirche ent-
Kirchenrecht zunächst wahres CC w1e uch stehen, sind S1e doch Aaus einem der Kıirche e1ge-
in anderen menschlichen Gemeinschaften Ainden LIC:  = Gelst gestaltet un wesentlich \7(O) der Parallel-

erscheinungen natüurlicher Gemeinschaften WVG1-1st, doch 1st durchtränkt und gepragt VO ber-
natürlichen, VO Gesetz Christ1 und seinem Geist, schieden.
der 1n der Kıirche wirkt Eın irchliches Verfas- Da staatliche Verfassungen oft ZuUurr Einschrän-
sungsgesetZ kann sich darum zunächst sehr ohl kung der absoluten Macht des Monarchen 1Ns Le-
VO staatlıchen Verfassungen inspirlieren lassen, ben erufen wurden, mu ß festgehalten werden,
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daß die Vollgewalt des Papstes uUurcCc ein kirchli- Sung größerer Gruppen oder al Kirchen auch
hes Verfassungsgesetz nicht stärker eingeschränkt nıcht 1n oreif barer ahe liegen, die katholische
werden kann als durch das gyöttliche ec ZC- Kirche wird ihr Recht jetzt schon formulieren
chieht. Dennoch 1sSt ein kirchliches Verfassungs- mussen, daß dafür kein Hindernis darstellt. Das

Verfassungsrecht SO. wirklich die GrundordnunggESELZ 0S dann nıcht unmöglich, wenn manche
bisherige Kompetenzen des Papstes auf andere Or- der anNzCh katholischen Kirche se1ln, die nicht Nur

STA übergehen sollten. uch das geE. tende Recht ihren derzeitigen tanı in verschiedenen 'Teilkir-
bindet ja den a  S ordentlicherweise ine el. chen («Riten» berücksichtigt, sondern darüber
VOI Voraussetzungen und Vorgehensweisen und hinaus ökumenisch ist, christlichen Geme1inschaf-

teHn: die sich mMI1t ihr vereinigen wollen, VO VOTIN-die Achtung VO  ) Rechten, ohne daß deswegen
etwa VO:  ) seiner obersten Jurisdiktionsgewalt ein- herein often steht Wenn das Ostkirchendekret des

Konzils bestimmt: «Von gettfennten Ostchristen,
die ZUui katholischen KEinheit kommen, SO nicht

Umfang und Geltungsbereich mehr verlangt werden, als Was das einfache O-
lische Glaubensbekenntnis fordert»,3 müßte dasDas geplante Verfassungsgesetz SO für alle 'Teile

der Kıirche gemeinsam se1n. Dieser Geltungsbe- seine Entsprechung 1m Kıirchenrecht en. Kın
solches, ökumenisch Otrlentiertes Verfassungsge-reich der anzech RC Ikkann verschieden verstan-

den werden, un danach richtet sich der ang Setz müuüßte sich er auf einige Grundsätze be-
des Verfassungsgesetzes, die gröhere oder C- schränken.
ringere Anzahl VO Materien, die regelt, die XrO- Aus diesen rwägungen über den ang und
Bere oder geringere Intensität, mit der S1e regelt. Geltungsbereich eines Verfassungsgesetzes ECLIDEC-

Als engsten Kreis könnte iMa  > sich den CC den- ben sich berelts eini1ge Gesichtspunkte für dessen
ken, der Ner sehr detaillierten Bestimmungen Inhalt
entkleidet wıird un dadurch für Partikulargesetze InhaltRaum schaftt, ihnen den Rahmen o1ibt Kın solches
Grundgesetz ware 7Zz1iemlich umfangreichund würde [ )as gesamtkirchliche Verfassungsgesetz müußte die
alle bisher im CI behandelten Materien betrefilen, Normen öttlichen Rechtes über die Struktur der
wenn uch mI1t geringerer Ausführlichkeit Da- HC enthalten, darüber hinaus aber uch iNanl-

ches, W as WL nicht oder nıcht eindeut1g gyöttlichendurch ginge über das hinaus, WAas 1119  - UunNTLe Ver-
fassungsrecht versteht. Es k:könnte nebhen diesem be- Rechtes ist, doch HTG Iradition als substanzielles
stehen, ber nıcht ersetze: Eın olcher verallge- Gemeingut der östlichen und der westlichen Kirche
meinerter @® könnte WwI1e der etzige NUr für die la- angesehen werden kann, sowle alles, WAas uch
teinische Kirche gelten. Rechtsinstitutionen notwendig ist, die

Als kirchlichen Verfassungskodex stellt 11194  3 sich Organisation der Kirche sichern.
melst einen der lateinischen und den katholischen DDas Verfassungsgesetz sollte ausgehen VO (Je=

samtauf bau der rche. wI1e ihn die ersten beidenOstkirchen, wl1e Ss1e derzeit sind, gemeinsamen Vl

Ein olcher wIird nicht allzu umfangreich se1n dür- Kapitel der Kirchenkonstitution aufzeigen, Iso
fen. Schon jetzt xibt ja kein ormell gemeinsames VO  = der organischen Gliederung des Volkes Got-
(rein kirchliches) echt, sondern neben dem late1- LCeS, niıcht Nur durch die hierarchischen Gewalten,
nischen IO die bisher promulgierten e1ile eines sondern uch NRO die Verschiedenheit der ande-
Orlentalischen CX Allerdings nthält dieser ienNn Gnadengaben und Berufungen, daß die
weitgehend materiell das leiche Recht, w1e die Kıirche als die Kinheit des aktıven Zusammenwir-
Westkirche hat, WAas bei den Orientalen vielfach kens Ner ihrer Glieder ersche1int. In diesem Rah-
Unbehagen hervorrief. Wenn 11U. ein kirchliches iNC  5 en die beiden groben Abschnitte über die
Verfassungsgesetz formell für die Kirche A S kirchlichen Gemeinschaften un ihre Leitung
meinsam se1n soll, dann mMu. wenigstens mMate- wI1e über die Kirchengliedert, ihre Grundrechte und
riell den Verschiedenheiten sechr welten Raum las- Grundpflichten, ihren atz

Der Abschnitt über die kirchlichen Gemein-S VV g SCNH, sich Iso mi1t den notwendigsten gleichen und
gemeinsamen Regelungen egnügen. schaften und ihre Leitung entspricht LWa dem,

och uch ein Verfassungskodex dieser Art Was iNan bisher un Verfassungsrecht verstand,
würde der heutigen Kirche nicht entsprechen, die doch mehr unte: dem Gesichtspunkt der (Geme11n-
auf die Einheit der ( hristen hofit Mag die Vereini1- chaften und nıcht NUur der Ämter. Vorangestellt
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werden sollten Grundsätze ber die Einheit der welche Weise die Teilkirche leitet (die Patriarchen,
Kirchengewalt, ihren Charakter als Stellvertre- die Großerzbischöfe, der aps als « Patriarch des
tung Christ1 un! Dienst Gottes, über das Abendlandes ») unwelche usammenschlüsse VON

Subsidiaritätsprinz1ip 1n der Kirche Die weitere rtskirchen innerhalb der Teilkirche <1bt (Kir
lederung dieses bschnittes liegt auf der and chenprovinzen, die 11eEU schaffenden Reg1ionen,
C Die Gesamtkirche und ıhre Leitung aps und B1- Bischofskonferenzen). Dagegen müßte die DKESAML-
schofskollegium; die Bischofssynode als era- kirchliche Verfassung die Beziehungen der Teil-
tungsorgan des Papstes für die gesamtkirchlichen kirchen Z Primatialgewalt näher bestimmen und
Angelegenheiten; Papstwahlordnung; eın Min1- insbesondere regeln, welche Angelegenheiten in 17-
iINU gesamtkirchlichen ehNorden Aaus Öökume- gend einer orm ordentlicherweise dem apostoli-
nischen Gründen kann inNan VO  5 Kirchen, die sich schen Vorbehnhalten s1nd.
mMit der katholischen Kıirche vetreinigen, nicht die Die Ortskirchen und zhre eILe Unter Ortskirche
Anerkennung einer großen Anzahl VO Kongre- ist die unter der Führung des i1scChotifs stehende
gationen, Ämtern un! Gerichtshöfen der tÖöm1- Diözese als Teı1il des Volkes Gottes verstehen.
schen Kurie verlangen; als ein notwendiges Mini1- Obwohl S1e der Teilkirche eingeordnet ist, muß
iNU 1ilfs- un Ausführungsorganen könnte doch das gesamtkirchliche Verfassungsrecht Ss1e CL-
inNnan sich einen Kanzleistab des Papstes denken, wähnen, da S1e VO:  w einem Amtsträger gÖttlichen
eventuell unte: einem .ueCn, nicht ( kurlal» vorbe- Rechtes, dem Bischof, geleitet wird und die Kın-
lasteten Namen, daneben och vielleicht die ekre- richtung der Ortskirchen jedenfalls auf die ersten
tarlate, welche die Beziehungen der Kirche nach Zeiten des Christentums zurückgeht Darum muß
außen pflegen (für die Kınheit der Christen, für die uch der rtskirche VO  =) vornherein ein SEWl1SSeES
Nichtchristen, für die Nichtgläubigen, Staatsse- Mal Selbständigkeit gegenüber höheren Instan-
kretarlat), sSoOwelt nıcht diese Beziehungen VO den Zen zugesichert se1n. Worin dieses besteht, Ww1e die
Teilkirchen selbst gepflegt werden (wie Ja schon 1SCHOTe für ihr Amt bestimmt werden, die OUrga-
jetzt die orientalischen Patriarchen Konkordate ab- nıisation der diözesanen Verwaltung und Recht-
schließen können) INs erwagen 1st uch sprechung, Beratungskollegien gegebenenfalls
die Finrichtung einer Art gesamtkirchlichen Ver- mit Laienbeteiligung welche territorialen und
fassungsgerichthofs, der Rechtsstreitigkeiten, die personalen Gebilde der Diözese gleichgestellt S1N|
sich auf das Verfassungsgesetz beziehen, ent- und hnliche nähere Einzelheiten bleiben der Rege-
scheiden un die durch die Verfassung gewährlei- Jung durch das teilkirchliche ec überlassen,
steten Rechte schützen hat ebenso die Aufgliederung der Ortskirchen 1n unter-
D Dize Teilkirchen und ıhre Leitung. Der Begrift der geordnete Einheiten (Dekanate, Pfarren, katego-
Teilkirche (ecclesia particularis) hat siıch 1im (Jst- riale Gemeinden). Priester und Diakone hingegen als
kirchendekret des Konzils herausgebildet. S1e ist Mitarbeiter des 1SCHhOIS mit sakramentaler eine
ine Gesamtheit, die Aaus mehreren Diözesen be- bilden ein 1n der PC bestehendes Rle:
steht un: sich VO  - anderen Teilkirchen Ür eige- ment un: sind in ihrem Verfassungsrecht an-

Hierarchie, eigenes e und eigene Liturgie ert.
sSOWwle urc ihr geistliches Erbgut abhebt und uch Haben die Teilkirchen orößere rechtliche Selb-
als Rıtus 1m weiteren, kirchenrechtlichen Sinn be- ständigkeit, ist die egelung ıhrer Beziehungen UN-
Zeichnet wird.4 In der Verschiedenheit der T e1il- tereinander wichtiger. S1e mussen VO  a gesamt-
kirchen kommt die Einheit der Gesamtkirche in kirchlichen Verfassungsgesetz gehalten werden,
ihrer Vielfalt Z Ausdruck DIe Teilkirche wird ihre Kigenständigkeit und Gleichheit nnerhalb der

einem Schlüsselbegriff der Kirchenverfassung einen Kirche nıcht 1Ur grundsätzlich, sondern auch
werden, da s1e den Rahmen für die ereinigung DC- tatsächlich VO. anzuerkennen.5 Daraus olg eine

Kıirchen mit der katholischen Cbil- wahre Gottesdienst- und Sakramentengemein-
den kann. S1ie ist 1n die Gesamtkirche eingeordnet schaft, die reilich gewlsse Grenzen hat, un
und durch deren Verfassung gebunden, ber in ih- unrliche Vermischung oder gyat Aufsaugung
1e inneren Bereich 1st S1e 1n einem rtecht verstan- vermelden. Der Übertritt VO  ' einer Teilkirche zuf
denen Sinn autonom, S1e ebt nach ihrer e1ge- anderen («Rituswechsel») SO. aus den gleichen
1en Rechtsordnung (wie Ss1e der CIC für die late1- Gründen möglichst verhindert werden; das Zu-
nische Teilkirche darstellt). Das darin enthaltene sammenleben mehrerer Teilkirchen 1n einem 'Ter-
besondere Verfassungsrecht bestimmt, WeTI und auf rtitorium bietet manche Reibungsflächen un:! fOf-
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dert usammenarbeit. Diese un hnliche Pro- durch die rechtliche Fixierung bilden könnte, als ob
CIneE ines sogenannten interrituellen Rechtes damit alle Rechte erschöpfend aufgezählt waren.
bedürfen der Regelung durch das Verfassungs- Die Rechte des Christen und seine Freiheit beste-

hen VOT un:! über den positiven kirchlichen Geset-gesetZ.
Der kirchliche Verfassungskodex ware unvoll- Z7enNn

ständig, wenn sich mit einem bloßen Organisa- Die ogrundlegenden ichten des Katholiken sind
etw2a: Die eilnahme kirchlichen en destionsstatut, einer «Hierarchologie» egnügen

würde, mu vielmehr ine umfassende Grund- Gottesdienstes, des Apostolates und des Glaubens-
bekenntnisses NIC. 1LLUI als CC sondern uch alsordnung der anNnzch kirchlichen Gemeinschaft dar-

stellen und deshalb uch über die Kirchenglieder, ıhre Pflicht gesehen 5 der Glaubensgehorsam bzw. der
FTUuNdrechte und Grundpflichten, handeln DIe Kıir- Gehorsam gegenüber der Lehrautorität; der Ge-
chengliedschaft 1m rechtlichen Sinn sollte auf die setzesgehorsam die Pflicht, den materiellen KEr-
Katholiken beschränkt un die Fiktion, daß nicht- fordernissen der C beizutragen. Alle diese
katholische Christen durch die Kirchengesetze VECI- ichten sind nıcht unbeschränkt, sondern en

ihre Grenzen in den Erfordernissen des Gemeln-pflichte werden, sollte aufgegeben werden. (Die
Verbindung mi1t den getrennten Christen jeg auf wohles

Es Mag auffallen, daß in diesem Zusammenhangeiner anderen Ebene). Von den Grundrechten der
Christen nımmt das ecauf die geistlichen Güter, nicht VO mehnrfrtiac. geforderten Lazenrecht die Re-
also auf die ilfe des Gotteswortes, auf die Hirten- de ist och sich immer mehr die Auffas-
gl der Hierarchie un aufden Sakramentenemp- SU11LE ufCc. daß der Latle der einen Bedeutung
fang, den ersten Platz e1n. (Wie notwendig ine des Wortes) der «Normalchrist» chlechthin ist, AUusS$s

dem der Klerus ULC seine Sonderaufgaben unFormulierung dieses Rechtes ist, zeigen in jüngster
e1it Aaus gewichtigen otiven verfügte, aber recht- Vollmachten herausgehoben ist, daß die Rechte des
lich {ragwürdige diözesane Einschränkungen des Lalien also die des Kirchengliedes überhaupt sind;

anderseits wird der A1e als der Weltchrist verstan-Rechtes auf 'Taufe un: irmung).
ve Grundrechte betreften die Mitgestaltung den, der als olcher inmitten der Welt den viel-

des Lebens der RC das Recht ZUTTC Mitfeier der ältigen weltlichen Aufgaben und Diensten seine
Liturgie, Z Bekenntnis und ZULT Verbreitung des besondere erufung hat Der 441e 1in diesem Sinn
Glaubens, ZU Apostolat; ANNT: freien Meinungs- bedarf 1m Verfassungsgesetz Hau wenig un

N}  u 1el besonderer rwähnung wI1e andereäußerung 1n der OÖffentlichkeit un:! gegenüber der
Hierarchie; das EC. aus eigener Iniıtiativeer (wenn uch zahlenmälig tarke) Berufungen,
in Angriff nehmen ;° sich fre1i relig1ösen Zielen Da Ordensleute, Christen 1m besonderen kirchli-

vereinigen;7 die grundlegende ähigkeit, VO:  = hen I] dDienst. DIie Ordnung Ner dieser Gruppen
der Hierarchie mM1t besonderen kirchlichen ufga- VO  =) Gläubigen ebenso WwI1e das Standesrecht der
ben und Diensten betraut und 1in detren Beratungs- eriker ist dem teilkirchlichen Recht überlas-

semnkollegien berufen werden; das Recht ZuUff freien
Wahl des Ordensstandes oder der Ehe oder einer Kın etzterSC. des gesamtkirchlichen Ver-

fassungsgesetzes sollte den Beziehungen der Kirche
n  ——

anderen e bedeutsamen erufung e1n-
chließlich des «Weltstandes». Cr Christ hat nach außen gewldmet se1n. Hiefür böte das ONz
einen Anspruch auf Schutz seiner Rechte durch (Ge- reichlich Material: die Aussagen der tchenkon-

stitution ber die Beziehungen der Kirche denrichte oder Verwaltungsbehörden, wobel 1U ein
Instanzenzug den Rechtsschutz wirksam machen getrennten Christen, den Niıichtchristen und den
kann. Heikel ist 1in diesem Zusammenhang die Nichtgläubigen; das Ostkirchendekret und das
Frage, ob ine erufung VO der obersten te1il- Dekret über den Okumenismus; die Erklärung
kirchlichen Autorität den aps möglich se1n ber die Religionsfreiheit; die Pastoralkonstitution
soll; im Sinn des Ostkirchendekretes? ordentlicher- ber die Kirche 1n der Welt VO  [ heute DDaraus lie-
welise ohl nNIC. Be1 einer Anklage MUuU. ZC- Ben sich die rechtlichen Grundsätze über die Be-
hört werden un sich verteidigen können. ziehungen der katholischen RC den anderen

cChristlichen Gemeinschaften un! ihren glie-Es versteht sich VO elbst, daß alle diese rtrund-
rechte insoweit un 11UL insowelt eingeschränkt dern, den Nichtchristen unı ichtgläubigen,
werden können, als das Gemeinwohl der IC aber uch den Staaten und der V ölkergemein-

schaft formulieren.etrfordert. Z WAarnen ist VOLr der Meinung, die sich
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Rechtsform und Verhältnis R anderen G'e.rei:<en räumige Einheit, w1e sS1e den heutigen Verhiältnis-
SC}  } entspricht, un ebenso die lelfalt der (Gesamt-

Aus der sk1izzierten Natur des kirchlichen Vertfas- kirche gewahrt bliebe. Wenn die universale Ver-
SuNgsSSESETLZES ergibt sich, daß seine Sprache Jur1- fassungsurkunde gleichzeitig einen Bestandteil je-
stisch se1n muß, aber die theologischen Grundideen der teilkirchlichen Kodi:  atlion bildete, ware uch
durchleuchten lassen wWird;: SO sich auf die auberlic. keine geringere Einheitlichkeit des Rech-
rundlinien beschränken und nicht 1Ns Detail DFE- tes als bisher gegeben

Was kannn 1iNan VO  = einem kirchlichen Verfas-hen Normen, die WAT .benfalls Verfassungsrecht
darstellen, ber diesen Rahmen würden, SUNSSSESECLZ erwarten” Es würde die Funktion der
WI1e€e D Papstwahlordnung, Statuten der ischofs- Gesamtkirche gegenüber ihren Teilen, die Einheit
synode, waren als eigene Gesetze promulgieren in der Vielfalt, die Katholizität der Kırche 1Ns
bzw. 1n den Anhang der Verfassungsurkunde techte 1C rücken. Die Rechtsstellung der VeCI-
verwelsen. Die Gesamtheit dieser Gesetze würde schliedenen kirchlichen Gebilde und des einzelnen
dann den Verfassungskodex darstellen. Gegenüber Kirchengliedes gewOnne Klarheit und Sicher-
en anderen Gesetzen muüußte das Verfassungs- elt Die larere Erkenntnis ihrer elbst, die die
techt Vorrang en ewoOhnliche gesamtkirch- Kirche auf dem 11. Vatıkanischen Konzil OllL-
liche Gesetze ohne Verfassungsqualität waren ‚WAaTlt LICH hat, würde sich auf der rechtlichen Ebene W1-
möglich, sind ber abzulehnen, da sS1e dem Prinzip derspiegeln und in ihr vollziehen
der Vielfalt 1n der Einheit und dem eigentlichen
Sinn eines gemeinsamen Verfassungsgesetzes Acta ‚.pOSs! Sedis ) / (1965) 988w1derlautfen würden. Alle Partikulargesetze muß- (  ( De Ecclesia, Nr.
ten mM1t dem Verfassungsrtecht in inklang stehen De Eccl. orient. cath., Nr.

Ebd. Nr. 4ffl. anderen Stellen versteht 1Da unfier Teıl-un: könnten auch, ohne ihre Kigenständigkeit kirche die ese Ortskirche.verlieren, die ihnen ja gerade durch das Vertfas- 5 Mördsdorf, Streiflichter Zzur Reform des kanonischen Rech-
SUNSSYESELZ garantiert werden SO tes Arch.£.kath. Kirchenrecht 135 (1966) 47%, weilist darauf hin,

Das Kıirchenrecht würde demnach aus folgenden auch auf dem 1. Vat. Konzil des teierlich ausgesprochenen
Gleichheitsprinzips die UOstkirchen als «Sondertfall» behandelt WEI-

Stutfen und Kreisen bestehen: das Verfassungs- den.
E vgl. De Ecclesia, Nr.gesetz der Universalkirche mMi1t seinen Nebengeset- vgl. De Apostolatu la1ıcorum, Nr. 19d; 24C.ZCN; 7R die Verfassung und das übrige Kirchenrecht De Ecel. otient. cath., Nr. 9d.der Teilkirchen; eventuell rechtliche Bestim-

MUNgSCH größerer Einheiten innerhalb der Te1il-
IC (z. B der Provinzialsynoden oder der B1-
schofskonferenzen 9 die Diözesangesetze. — Diese
Mehrschichtigkeit des Rechtes Mag gegenüber der

HANS HEIMERLbisherigen Kod1:  atıon als Rechtszersplitterung
erscheinen, e  o daran ist ber NUr das gesamtkirch- Gebortren ı 5.Februar 1025 1in Wiıen, 1950 Z Prie-liche Verfassungsgesetz, die übrigen Stufen bestan- ster gewelht, studierte in Graz und Rom, doktorierteden uch bisher schon, reilich mit dem Überge- 10954 in Theologie un: 1958 in kanonischem Recht,wicht des Rechtes der aANZCL Teilkirche ( der 1961 Habilitation, 1962 Protessor für Kirchenrecht in
GIC) Es hätte manche Vorteile, WE dieses ber- Graz. bır veröftentlichte: Latien 1m 1enste der Verkün-
gewicht beibehalten würde, da adurch ine groß- digung (1958) und Kirche, Klerus und Laien (1965)
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